
g Insbesondere in der privaten
Kranken- und Pflegeversicherung 
stehen Aktuare immer wieder vor
veränderten Wettbewerbsbedin-
gungen des Marktes und somit 
vor neuen Anforderungen an die
Produkte. Außerdem entstehen
aufgrund des medizinisch-techni-
schen Fortschritts und sich ändern-
der wirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen neue Risiken, die aktuariell
zu bewerten sind.

Die Aufgaben des Aktuars in
der Versicherungswirtschaft
Aktuare managen und beziffern mit
Hilfe mathematischer Denk- und
Verfahrensweisen Risiken. Sie verfü-
gen über eine wissenschaftlich fun-
dierte mathematische Ausbildung,
können zugleich wirtschaftlich und
unternehmerisch denken und besit-
zen zusätzlich umfangreiche juristi-
sche und sozialpolitische Kenntnis-
se auf ihrem jeweiligen Fachgebiet.
Damit sind sie in der Lage, für künf-
tige Risiken, die sich auf die Ge-
schäftstätigkeit ihres Unternehmens
auswirken können, praktikable
Lösungen anzubieten. Sie beobach-
ten den Markt, studieren und er-
stellen Statistiken. Außerdem prog-
nostizieren sie Entwicklungen in
Wirtschaft und Demografie und 
helfen, den benötigten Versicherungs-
schutz bzw. die hierfür geeigneten
Produkte zu gestalten.

Welche Aufgaben hat 
der Aktuar in der PKV?
Die private Kranken- und Pflegever-
sicherung ist in weiten Bereichen
detaillierten gesetzlichen Regelun-
gen unterworfen. Diese stellen an
die Tätigkeit des Aktuars Herausfor-
derungen, denen er im Spannungs-
feld zwischen aktuariellen Belan-
gen, unternehmerischer Verantwor-
tung und sozialpolitischem Auftrag
nachkommen muss. Dabei gilt es,
auch die Entwicklungen im Bereich

der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung oder der Beihilfe-
Verordnungen für den öffentlichen
Dienst zu beobachten. Insbeson-
dere für die private Kranken- und 
Pflegeversicherung sind also nicht
nur mathematische, sondern auch
juristische und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse erforderlich.

Vielseitiges interdisziplinäres
Aufgabengebiet
In der privaten Kranken- und Pflege-
versicherung sind einige Verfahren
identisch mit den Verfahren der
Lebensversicherung, andere entspre-
chen eher denen der Schadenver-
sicherung. Des Weiteren gibt es spe-
zielle Verfahren, wie z.B. die Mög-
lichkeit zur Beitragsanpassung, 
die nur die private Kranken- und
Pflegeversicherung kennt. Zudem
hat der Aktuar sich in der Kranken-
versicherung um den wichtigen
Bereich der Beitragsrückerstattung
zu kümmern sowie eventuell be-
nötigte Risikozuschläge mathema-
tisch abzusichern, um das Ver-
sichertenkollektiv zu schützen. 

Produktentwicklung 
und -pflege
Im Rahmen der Deregulierung dür-
fen die Versicherer seit 1994 ihre
Tarife ohne Genehmigung der Auf-
sicht, aber unter Einhaltung stren-
ger gesetzlicher Vorgaben gestalten
und vertreiben. Dies bedeutet zwar
mehr Wettbewerb, aber auch mehr
Risiko. Dabei kommt dem Verant-
wortlichen Aktuar als Sachwalter
einer adäquaten Kalkulation und der
dauernden Erfüllbarkeit der sich aus
den Versicherungsverträgen erge-
benden Verpflichtungen eine beson-
dere Rolle zu. Beitragsanpassungen
verlangen zudem das Testat eines
unabhängigen mathematischen
Treuhänders.  

Bei der Kalkulation der Produkte
sichern die Aktuare nicht nur die
Zahlungsfähigkeit ihres Unterneh-
mens, sie gestalten auch die Angebo-
te maßgeblich mit und ermitteln die
Annahmen für die Beitragsberech-
nung. Wie in der Produktentwick-
lung der Schadenversicherung ist die
zu erwartende zukünftige Schaden-
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S T A N D P U N K T

DAV FORDERT HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Im Hinblick auf die nächste turnusmäßig anstehende Änderung des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) hat die Deutsche Aktuarvereinigung in
einer Eingabe an das Bundesministerium der Finanzen eine Haftsummen-
begrenzung für den Verantwortlichen Aktuar (VA) gefordert. Diese soll
analog der Regelung für Wirtschaftsprüfer, die in ihrer Stellung, Verantwor-
tung und dem von ihnen zu tragenden Risiko vergleichbar sind, gestaltet
sein: Beschränkung der Haftung auf eine Million Euro bzw. 4 Millionen
Euro (bei Aktiengesellschaften, deren Aktien zum Handel im regulierten
Markt zugelassen sind). Gesetzlich festgeschrieben werden soll die Rege-
lung in einem neuen Absatz 5 a oder 7 in § 11 a VAG.
In seiner verantwortungsvollen Tätigkeit ist der VA bei fahrlässigen Ver-
stößen gegen seine gesetzlichen Pflichten bisher nicht geschützt. Er haf-
tet gegenüber dem Versicherungsunternehmen in unbegrenzter Höhe –
und zwar als natürliche Person mit seinem gesamten Privatvermögen.
Die Deutsche Aktuarvereinigung hält dieses existenzielle Haftungs-
risiko für unangemessen: Schon aufgrund einer geringfügigen Pflichtver-
letzung kann ein ungewöhnlich hoher Schaden entstehen, der von dem
VA nicht getragen werden kann.
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aufwendung als wichtigste Kalkula-
tionsgrundlage zu bestimmen. 
Der Versicherungsschutz in der pri-
vaten Kranken- und Pflegeversiche-
rung läuft lebenslang, die Kalkula-
tion erfolgt analog der Lebensver-
sicherung. Daher ist auch zu be-
rechnen, mit welchen Wahrschein-
lichkeiten die Versicherten aufgrund
von Tod oder Kündigung aus dem
Versichertenkollektiv ausscheiden.
Zusätzlich sind der Rechnungszins
festzusetzen sowie Zuschläge für
Abschluss, Verwaltung und Regulie-
rung zu berücksichtigen.
Anders als in der Lebensversiche-
rung müssen jedoch in der privaten
Kranken- und Pflegeversicherung
die Rechnungsgrundlagen nur für
einen Zeitraum von zwei bis drei
Jahren festgelegt werden, da im Rah-
men der jährlichen Überprüfung 
die Rechnungsgrundlagen angepasst
werden können. Somit ist es nicht
notwendig, in den Zins die gleiche
Sicherheit wie in der Lebensver-
sicherung einzurechnen. Entspricht

die Beitragskalkulation den tatsäch-
lichen Schäden und die tatsächliche
Sterblichkeit den unterstellten Ster-
bewahrscheinlichkeiten, so sind die
Beiträge beizubehalten. Ist dies nicht
der Fall, so müssen alle Rechnungs-
grundlagen überprüft und ggf. ange-
passt werden. 
Bei der Erst- und Nachkalkulation
sowie bei fast allen aktuariellen Auf-
gaben muss der Aktuar die An-
nahmepolitik, Antragsfragen, den
Vertriebsweg, das Geschäftsmodell,
die Zielgruppe und sonstige Sonder-
einflüsse berücksichtigen. Erst dann
kann er beurteilen, ob die Kalkula-
tionsannahmen unter besonderer
Berücksichtung von Selektionseffek-
ten vorsichtig genug bemessen sind
und die Beiträge ausreichen wer-
den.
Sollen neue oder modifizierte Pro-
dukte eingeführt werden, sind die
Auswirkungen auf die bestehenden
Tarife und den Bestand der Ver-
sicherten zu betrachten. Dies gilt
auch für die Festlegung der Über-

schussverwendung innerhalb der
Bilanz eines privaten Kranken- und
Pflegeversicherungsunternehmens.

Gesundheitsreform bringt
neue Herausforderung
Eine vollkommen neue Herausforde-
rung ergibt sich für die Aktuare, weil
das GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz die private Kranken- und Pfle-
geversicherung dazu verpflichtet, ab
dem 1. Januar 2009 einen Basistarif
einzuführen und einen Teil der Alte-
rungsrückstellungen im Falle eines
Versichererwechsels mitzugeben.
Der Basistarif stellt eine Weiterent-
wicklung des Standardtarifes dar,
wonach zusätzliche und weiterrei-
chende Sozialaspekte kalkulatorisch
zu berücksichtigen sind. Die Mit-
gabe einer Wechselleistung erfor-
dert neben der Erweiterung der bis-
herigen Kalkulationsgrundlagen und
der Einführung neuer Tarife auch
eine unmittelbare Umsetzung eines
komplexen Regelwerkes zur Berech-
nung und Verwaltung der ermittel-
ten Übertragungswerte. Aus dieser
Anforderung ergibt sich eine noch
stärkere Notwendigkeit zur Zusam-
menarbeit und Abstimmung aller
beteiligten Bereiche eines Unterneh-
mens als bisher schon, um negative
Auswirkungen auf den Bestand auf-
grund der Mitgabe eines Teils der
Alterungsrückstellung zu vermeiden.
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